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Erinnerung: Pflicht zur Übersendung von geschlossenen Verträgen nach §155 Abs. 3 
TKG (Open Access) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach § 155 Abs. 3 TKG sind Verträge über einen offenen Netzzugang im Sinne des § 155 

Absatz 1 TKG innerhalb von zwei Monaten nach deren Abschluss der Bundesnetzagentur zur 

Kenntnis zu geben.  

Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, die Aufgabenerfüllung der Bundesnetzagentur als 

nationale Streitbeilegungsstelle zu erleichtern. So ist die Verpflichtung zur Meldung an die 

Bundesnetzagentur für die „rasche Herausbildung einer chancengleichen, diskriminierungs-

freien und möglichst konsistenten bundesweiten Praxis erforderlich“ (vgl. BT-Drucks. 

19/26108 S. 348). Weiterhin soll die Vorlageverpflichtung die erforderliche Marktnähe der Bun-

desnetzagentur als nationale Streitbeilegungsstelle möglichst schnell herbeiführen und so zu 

einer ausgewogenen verbindlichen Streitbeilegung beitragen. 

Sie sind als Empfänger von Fördergeldern zur Errichtung eines digitalen Hochgeschwindig-

keitsnetzes und als Eigentümer oder Betreiber öffentlich geförderter Telekommunikationsinf-

rastruktur Adressat dieser Vorlagepflicht.  

Wir bitten Sie daher, bis zum 

20. September 2024 

 

der Beschlusskammer 11 die betreffenden Vertragswerke vorzulegen. 

Sie haben die Möglichkeit, elektronische Dokumente – bitte mit Angabe der im Briefkopf ein-

gedruckten Referenznummer – über das Kontaktformular unter folgendem Link an uns zu 

übermitteln: 

www.bundesnetzagentur.de/mitnutzungsvertraege 

 

 



Bitte übermitteln Sie Ihre Verträge einschließlich der gegebenenfalls zum Vertrag gehörenden 

Anlagen (z. B. Lagepläne, Preiskalkulationen o. ä.) im PDF-Format und fassen Sie diese nach 

Möglichkeit in einer Datei zusammen. Pro Vertrag soll eine Datei übermittelt werden. Dane-

ben können Sie die Verträge unter Angabe der im Briefkopf eingedruckten Referenznummer 

auch über die oben genannte E-Mailadresse oder per Post an die Beschlusskammer senden. 

Für größere Datenmengen gibt es zudem die Möglichkeit einer Übersendung über die ge-

schlossene Benutzergruppe – bitte treten Sie dazu in Kontakt mit uns.  

Sofern Sie keine der o. g. Verträge und Vereinbarungen geschlossen haben, bitte ich um eine 

entsprechende Leermeldung (ebenfalls über das Kontaktformular möglich). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Herchenbach-Canarius 

Anlage 

Anleitung zur Nutzung des 
Kontaktformulars 

 

 



 

 Anlage 

Anleitung zur Nutzung des Kontaktformulars  

Bitte geben Sie den Link:  
www.bundesnetzagentur.de/mitnutzungsvertraege  
in die Adresszeile Ihres Browsers ein. 

 
Bitte tragen Sie hier neben der Referenznummer aus 
dem Anschreiben auch Namen, Straße, PLZ und Ort 
und Ihrer Institution ein.  

 
Bitte geben Sie hier die Kontaktdaten des Ansprech-
partners ein. 

 
 
* = Pflichtfeld 

Sofern Sie Mitnutzungsverträge / Koordinationsver-
einbarungen abgeschlossen haben, können Sie hier 
den Vertragsgegenstand angeben  
(Mehrfachnennungen möglich). 
 

Haben Sie keine der zur Wahl stehenden Verträge 
oder Vereinbarungen abgeschlossen, können Sie 
durch die Auswahl von „Nein, keine Verträge“ eine 
Leermeldung abgeben 

Haben Sie im Block zuvor wenigstens einen/eine der 
zur Wahl stehenden Verträge oder Vereinbarungen 
ausgewählt, so öffnet sich dieses Fenster. 

Zunächst geben Sie ein, wie viele Dateien Sie über-
mitteln (max. 10 pro Sitzung). 

Anschließend können Sie die ausgewählte Anzahl 
Dateien hochladen. 

 
 
Hier können Sie noch ergänzende Angaben zu Ihrer 
Meldung eingeben. 
 
 
 
 

Bitte bestätigen Sie die Eingabe mit „weiter“. 

 


